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Kurztitel 

Konkordat (Heiliger Stuhl) 

Kundmachungsorgan 

BGBl. II Nr. 2/1934 

Typ 

Vertrag – Heiliger Stuhl 

§/Artikel/Anlage 

Art. 3 § 1 

Inkrafttretensdatum 

01.05.1934 

Index 

79/06 Kirchen, Religionsgemeinschaften 

Text 

Artikel III. § 1. Der gegenwärtige Stand der Kirchenprovinzen und Diözesen bleibt, soweit im 
folgenden nicht anders bestimmt wird, erhalten. Eine in Zukunft etwa erforderlich werdende Änderung 
bedarf vorheriger Vereinbarung. Letzteres gilt nicht für kleinere Änderungen, die im Interesse der 
Seelsorge liegen, und für jene Verschiebungen, die sich in einzelnen Fällen als Folge von Umpfarrungen 
ergeben. 
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